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Ministerial-Bekanntmachungen.
(120| 1. Die vom Reichsamt des Innern in Uebersetzung anher mitgetheilten,
von der russischen Regierung in Ausführung des Artikels 12 des deutsch-
russischen Handelsvertrags erlassenen Bestimmungen über den Verkehr aus-
ländischer Handlungsreisender in Rußland und über den Verkehr russischer
Handlungsreisender im Ausland nebst einer Abschrift des Formulars der
Legitimationskarten russischer Handlungsreisender in der französischen Fassung
werden zur Kenntnißnahme und Nachachtung für die betheiligten Behörden und
Interessenten hierdurch bekannt gemacht.

Weimar, den 11. Dezember 1894.
Großherzoglich Sächsisches Staats-Ministerium,

Departement des Innern.
v. Groß.

Uebersetzung.
Bestimmungen

für ausländische Handlungereisende, die nach Rußland kommen.
Ausländische Handlungsreisende (Commis-voyageurs) sind beim Betreten des Gebietes des

russischen Reiches verpflichtet, in einem Grenzzollamte einen Commisschein 1. Klasse zu lösen und
für einen solchen Schein die vorgeschriebene Steuer zu bezahlen. Dieser Schein, der vom Tage
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